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       Nutzungsbedingungen  

für das Videokonferenzwerkzeug Visavid der Grundschule 

Heimenkirch  
 

1. Geltungsbereich 

Die folgenden Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung des von der Schule bereitgestellten 

digitalen Videokommunikationswerkzeugs der Firma Auctores GmbH (im Folgenden „Visa-vid“). 

Sie gelten für sämtliche Nutzungsberechtigten und Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Sinne 

der Ziff. 3, soweit ihre Anwendung nicht auf bestimmt Gruppen beschränkt ist. 

 
 

2. Zwecke der Bereitstellung 

Datenschutzkonforme Videokonferenzplattform 

a) für schulische Kommunikationszwecke, insbesondere zur Durchführung von Distanzun-

terricht, von Lehrer- und Klassenkonferenzen sowie auf freiwilliger Basis zur Kommuni-kation 

mit Schülerinnen und Schülern und externen Nutzern, die als Gastnutzerinnen und Gastnutzer 

teilnehmen, z.B. Erziehungsberechtigten. 

 

3. Nutzungsberechtigte und Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Schülerinnen und Schüler und Gastnutzerinnen und Gastnutzer sind zur Teilnahme an Vide-

okonferenzen berechtigt, wenn sie von Nutzungsberechtigten zu diesem Zweck einen Einla-

dungslink erhalten haben (im Folgenden: „Teilnehmerinnen und Teilnehmer“). 

 
 

4. Zulässige Nutzung durch Nutzungsberechtigte und Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

Ausschließlich Nutzungsberechtigte können Videokonferenzen terminieren und anlegen und 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern über einen Link Zugang zu den Videokonferenzen gewäh-

ren. Die einschlägigen schul-, personal- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu 

beachten. Die Nutzung von Visavid zu privaten Zwecken ist nicht gestattet. 

 

5. Verantwortung und administrative Aufgaben der Nutzungsberechtigten 

Die Verwaltung der Zugänge für Nutzungsberechtigte erfolgt durch die jeweilige Schule bzw. 

Einrichtung, die für den Einsatz von Visavid datenschutzrechtlich verantwortlich ist 

 

 
6. Teilnahme an Videokonferenzen für Schülerinnen und Schüler 
 

a) Nutzung von Visavid zur Teilnahme am Distanzunterricht 

Sofern an der Schule die Durchführung von Distanzunterricht (§ 19 Abs. 4 BaySchO) ange-

ordnet ist, ist die Teilnahme an Videokonferenzen mit Visavid für Schülerinnen und 

Schüler verpflichtend. Die Einladung zu Videokonferenzen erfolgt per Link durch die 

Nutzungsberechtigten. Die Weitergabe der Einladungslinks ist nicht zulässig. 
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b) Nutzung von Visavid zu anderen zulässigen Zwecken 

Eine Nutzung von Visavid zu anderen Zwecken setzt voraus, dass die Schülerin oder der 

Schüler oder bei minderjährigen Schülerinnen oder Schülern bis zur Vollendung des 14. Le-

bensjahres mindestens eine erziehungsberechtigte Person sowie bei minderjährigen Schüle-

rinnen oder der Schülern ab Vollendung des 14. Lebensjahres diese selbst und mindestens 

eine erziehungsberechtigte Person wirksam in die Nutzung von Visavid eingewilligt habe. 

 

7. Teilnahme an Videokonferenzen für Gastnutzerinnen und Gastnutzer als 

Teilnehmerin-nen und Teilnehmer (z.B. Erziehungsberechtigte) 

Die Einladung zu Videokonferenzen erfolgt durch die Nutzungsberechtigten per Link an die 

Gastnutzerinnen und Gastnutzer als Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Weitergabe der 

Einladungslinks ist nicht zulässig. 

 

8. Nutzung mit privaten Endgeräten 

Die Nutzung von Visavid ist über den Internetbrowser des Nutzer-Geräts möglich. Beim Einsatz 

mobiler (privater) Endgeräte müssen diese vor dem unbefugten Zugriff durch Dritte ge-schützt 

sein (z.B. Passwortschutz, Fingerabdruck, o.ä.). 

 

9. Datenschutz und Datensicherheit 

a)   Die Aufzeichnung einer Bild-, Ton- oder Videoübertragung, z. B. durch eine Software oder 

das Abfotografieren des Bildschirms, ist nicht zulässig. 

b) Jede/er Teilnehmerin und Teilnehmer hat zur Wahrung eigener oder fremder 

Persönlichkeitsrechte jederzeit das Recht und die Möglichkeit, seine Kamerafreigabe zu 

beenden. Eine Verpflichtung zur Freigabe des eigenen Bildes besteht nicht. Gleichwohl ist 

unter dieser Prämisse jeder Nutzungsberechtigte und jede/er Teilnehmerin und Teilnehmer 

gehalten, seinen persönlichen schulischen Mitwirkungsplichten nachzukommen. 

c) Eine Verpflichtung zur Nutzung der Tonübertragung besteht, soweit sie zur sachgerechten 

Erfüllung der jeweiligen Mitwirkungspflichten erforderlich ist und keine überwiegenden 

schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen oder Dritter entgegenstehen. 

d) Alle Nutzungsberechtigte und Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben darauf zu achten, 

dass Nichtberechtigte, z.B. Haushaltsangehörige, den Bildschirm und darauf abgebildete 

Kommunikationen nicht einsehen und mithören können. 

e) Bei der Nutzung von Visavid sind das Mithören und die Einsichtnahme durch Unbefugte 

zu vermeiden. Die Nutzung der Videokonferenzfunktionen an öffentlichen Orten, 

insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln, ist untersagt. 

f) Die Zugangsdaten (Link) dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden. Wer 

vermutet, dass sein Passwort anderen Personen bekannt geworden ist, ist verpflichtet, dieses 

unverzüglich zu ändern. Die Verwendung eines fremden Nutzerkontos ist grundsätzlich 

unzulässig. 

Ferner ist es nicht gestattet, die Zugangsdaten in Anwendungen zu speichern oder un-

gesichert auf Servern von Drittanbietern zu hinterlegen. 

g)   Nach Beendigung der Nutzung haben sich die Nutzungsberechtigten bei Visavid  

auszuloggen; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den Raum zu verlassen. 
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10. Verbotene Nutzungen 

a) Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind verpflichtet, bei der Nutzung von Visavid 

geltendes Recht einzuhalten, insbesondere das Strafrecht, Jugendschutzrecht, Urheberrecht 

und Datenschutzrecht. Außerdem ist jede Nutzung untersagt, die geeignet ist, die berechtigen 

Interessen der Schule zu beeinträchtigen (z. B. Schädigung des öffentlichen Ansehens der 

Schule; Schädigung der Sicherheit der IT-Ausstattung der Schule). 

b) Es ist verboten, pornographische, gewaltdarstellende oder -verherrlichende, rassistische, 

menschenverachtende oder denunzierende Inhalte über Visavid abzurufen, zu speichern oder 

zu verbreiten. Über Visavid bereitgestellte Inhalte dürfen nicht unbefugt in sozialen 

Netzwerken verbreitet werden. 

c) Es ist verboten, urheberrechtlich geschütztes Material (Filme, Videos, Musik, etc.) in den 

Konferenzraum zu streamen. 

d) Die Nutzung als Live Event Streaming / Broadcast System (=Ein Video- und Audiosignal an 

viele Zuhörer) ist unzulässig.  

 

11. Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen 

Im Falle eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen behält sich die Schulleitung das 

Recht vor, den Zugang zu Visavid zu sperren. Weitere z.B. strafrechtliche, disziplinarrechtliche 

oder schulrechtliche Maßnahmen gegenüber Teilnehmern bleiben hiervon unberührt.  

 

12. Beendigung der Bereitstellung und Löschung der Nutzerkonten von 

Nutzungsberechtigten 

Es werden keine Nutzerkonten der Schülerinnen und Schüler (Teilnehmer) und 

Gastteilnehmer angelegt. Ein angelegtes Nutzerkonto kann unverzüglich vom Administrator 

gelöscht werden.  

 

13. Schlussbestimmung 
 
Diese Nutzungsbedingungen gelten im Rahmen der freiwilligen Nutzung auf Grundlage der 

jeweiligen Zustimmung, im Übrigen auf Grund der jeweiligen Verhaltenspflichten. 

 

 

(Stand: 19.05.2021) 

 
 
 


